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Allgemeine Bedingungen für Lohnbearbeitung 
 
I. Allgemeine Bedingungen  
 
1. Vertragsbedingungen 

Unsere Angebote sind freibleibend. Wir erbringen unsere 
Lohnbearbeitungsleistungen ausschließlich auf Basis dieser AGBs. 
Abweichende Bedingungen gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Nebenabreden bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung.  
 
2. Preisstellung  
Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich MwSt. und gesonderter 
Kosten z. B. für Versand. 
 
3. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Straubing. Der Vertrag unterliegt 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
4. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungen sind gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen zu 
begleichen. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % über dem Basiswert der EZB in Rechnung zu stellen. 
 
II. Ausführungs- und Lieferungsbedingungen 

 

1. Angaben des Auftraggebers 

Die schriftliche Bestellung muss alle für die Lohnbearbeitung 
notwendigen Angaben enthalten.  
Jegliche Änderungen, insbesondere Zeichnungsänderungen bei 
Wiederholaufträgen, sind dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen.  
Änderungen ziehen ggf. ein neues Angebot nach sich. In diesem Fall 
startet die Fertigung erst nach Freigabe bzw. Bestelländerung. 
 
2. Lieferzeit 

Die Lieferzeit beginnt, sobald alle technischen Fragen abgeklärt sind. Sie 
verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, 
die wir nicht abwenden können. Z. B. Betriebsstörungen im eigenen 
Betrieb oder bei Zulieferern und bei zunächst nicht erkennbaren 
zusätzlichen Bearbeitungsgängen. Können wir absehen, dass die 
Lieferzeit nicht eingehalten werden kann, werden wir den Auftraggeber 
unverzüglich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe mitteilen und 
einen neuen Liefertermin nennen. Sind Teillieferungen für den Besteller 
zumutbar, können diese erfolgen und in Rechnung gestellt werden. 
 
3. Gefahrenübergang 

Die Lohnbearbeitungsteile sind vom Auftraggeber auf seine Kosten und 
Gefahr anzuliefern und abzuholen.  
 
4. Prüfung 

Die Lohnbearbeitungsteile werden vor dem Verlassen unseres Betriebs 
im branchenüblichen Umfang stichprobenartig oder nach gesonderter 
Vereinbarung geprüft. Diese Ausgangsprüfung entbindet den Auftrag-
geber (Empfänger der Ware) nicht von seiner Verpflichtung zur 
Eingangsprüfung. 
 
5. Gewährleistung/Sachmängel/Haftung 

Die Lohnbearbeitung wird nach Auftragserteilung aufgrund der Angaben 
gemäß Ziffer II.1 als Dienstleistung mit der erforderlichen Sorgfalt und 
geeigneten Mitteln durchgeführt. 
 
Der Auftraggeber hat das Werkstück unverzüglich zu untersuchen und 
uns Mängel binnen 14 Tagen nach Erhalt des Werkstücks schriftlich 
anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Feststellung, 
jedoch spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang 
schriftlich anzuzeigen. 
Bei jeder Beanstandung muss uns Gelegenheit zur Prüfung und 
Nachbesserung/-sarbeit gegeben werden.  
 

 
Geht eine Beanstandung auf unser Verschulden zurück, so haften wir nur 
bis zur Höhe des Bearbeitungslohnes der beanstandeten Teile. Der 
Nachweis unseres Verschuldens obliegt dem Auftraggeber. 
Gewährleistungsfristen und -beschränkungen gelten auch für eine 
etwaige Nacharbeit. Sind beanstandete Werkstücke ohne unser 
schriftliches Einvernehmen be- oder weiterverarbeitet worden, erlischt 
die Gewährleistungspflicht.  
Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben bestehen. 
 
 

 


